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Die Projekte der Dachmarke ARRIVO BERLIN werden gefördert aus 
Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Träger: vfbb Mitgl ieder  des vfbb:

Was machen wir? Beratung von Unternehmen zu

Ausbildung und Beschäftigung von Geflüchteten

Mehr Informationen auf: www.arrivo-servicebuero.de



• Rechtsinformationen
(Wer darf arbeiten, Bleibeperspektive abschätzen)

• Unterstützung bei der Personalgewinnung 
in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, über Stellen -Newsletter

• Unterstützung bei „bürokratischen“ Prozessen 
(z.B. Kommunikation mit Behörden)

• Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von finanziellen Fördermitteln 
(z.B. Förderung SenIAS: Ausbildung von Geflüchteten)

• Vermittlung von Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten (SprachTandems, 

Deutschkurse, Nachhilfe, Mentoren..)
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Angebote für Unternehmen



Die Projekte der Dachmarke ARRIVO BERLIN werden gefördert aus 
Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Träger: vfbb Gesel lschafter  des vfbb:

Köpenicker Str. 148
10997 Berlin

Telefon:  +49(0)30 80 49 33 00
Email: info@arrivo-servicebuero.de

www.arrivo-servicebuero.de
www.twitter.com/arrivo_sb

Nadja Türke
Projektleitung

Janek Debus
Beratung 

Kontakt

Dörthe Achilles
Beratung



Folie

Das größte Unternehmensnetzwerk zur 
Beschäftigung Geflüchteter in Deutschland

3 5 0 0
UNTERNEHMEN IM NETZWERK
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Auch 
Mitglied 
werden! 

nuif.de/registrieren

http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/registrieren


Folie



Folie

Erfahrungs-
austausch & 

Kooperationen

Sichtbarkeit des 
Engagements

Informationen 
& Überblick 
verschaffen

www.nuif.de/registrieren

Kostenlose Mitgliedschaft:

http://www.nuif.de/registrieren


Das Chancen-Aufenthaltsrecht
Die Ausgangslage

Stand: 31.12.2021

242.029
Geduldete 

Ausländer*innen Seit mehr als 5 Jahren 
in Deutschland

43%
davon

CHANCE ermöglichen auf:
✓ Erlaubten Aufenthalt
✓ Arbeitsmarktintegration
✓ Langjährige Lebensplanung



Das Chancen-Aufenthaltsrecht
Die Details

WER? 
• Geduldete – seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen in Deutschland 

(zum Stichtag – 31.10.2022, Einreise ist vor dem 01.11.2017 erfolgt)
• zunächst keine Voraussetzung wie gesicherter Lebensunterhalt, geklärte Identität, 

Passpflicht
• Bekenntnis zur „freiheitlich demokratischen Grundordnung“ in Deutschland 
• Familienangehörige erhalten ebenfalls eine Aufenthaltserlaubnis

WAS?
• eine 1,5-jährige Aufenthaltserlaubnis (nicht verlängerbar)

ZIEL?
• 18 Monate Zeit, um die Voraussetzungen für ein Bleiberecht für gut Integrierte zu 

erfüllen (insbesondere Identitätsklärung, Sprachkenntnisse, 
Lebensunterhaltssicherung).

WER NICHT?
• Straftäter*innen (über 50 bzw. 90 Tagessätze) 
• Personen, die ihre Abschiebung wiederholt vorsätzlich durch Falschangaben oder 

aktive Identitätstäuschung verhindert haben
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Das Chancen-Aufenthaltsrecht
Weitere Details
• Auch Familienangehörige können profitieren:

− Ehepartner*innen, Lebenspartner*innen
− (bei Einreise) minderjährige Kinder in häuslicher Gemeinschaft

• Frist zur Beantragung ist der 31.12.2025

• Uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt

• Keine Wohnsitzauflage

• Anspruch (u.a.) auf Leistungen nach:
− SGB II (Erwerbsfähige) / SGB XII
− Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
− BAföG
− Kindergeld, Elterngeld
− Berufsbezogene Deutschförderung (DeuFöV)

• keine Einbürgerung aus diesem Titel heraus möglich 
− Zeiten werden aber angerechnet

• kein Familiennachzug möglich



• Thema Identitätstäuschung
− Bloßes Nicht-Mitwirken / Schweigen ist unschädlich
− Ausschluss bei 

• wiederholt vorsätzlich falsche Angaben
• Ursächlichkeit der Falschangaben dafür, dass Abschiebung nicht stattfinden kann

− „Ehrlichmachung“ im Zuge des Chancen-Aufenthaltsrechts soll sich nicht negativ auswirken!

• Erteilung nach einer Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet liegt im Ermessen
der Ausländerbehörde
− Chance für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten

• Hinweispflicht der Ausländerbehörde / Aufzeigen der Handlungspflichten
− Individuelle Hinweise
− Schriftlich, in verständlicher Sprache →Merkblatt des BMI
− Ausländerbehörde soll konkrete Handlungspflichten benennen + auf Unterstützung hinweisen 

→Migrationsberatungsstellen

Ausführliche Hinweise des BMI gibt es auch, diese sind aber nicht bindend für die Ausländerbehörden.

Das Chancen-Aufenthaltsrecht
Weitere Details und mögliche Hürden

https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/Chancen-Aufenthaltsrecht/Merkblatt_zum_Chancen-Aufenthalt.pdf
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/Chancen-Aufenthaltsrecht/Anwendungshinweise_zum_Chancen-Aufenthaltsrechtsgesetz.pdf


Nützliche Links im Überblick

• Große Datenbank an Antragsmustern beim Flüchtlingsrat Thüringen 
– darunter auch der Antrag auf Chancen-Aufenthaltsrecht sowie das Muster für die Loyalitätsbekundung zur 
FDGO

https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/antragshilfen


Das Chancen-Aufenthaltsrecht
Schritt für Schritt



Das Chancen-Aufenthaltsrecht
Übergang in Bleiberecht für „gute Integrierte“

Wie geht es nach 1,5 Jahren weiter? 

Aufenthaltstitel für gut 
integrierte Jugendliche

(§ 25a AufenthG)

Aufenthaltstitel bei 
nachhaltiger Integration

(§ 25b AufenthG)

Voraussetzungen für 
Bleiberecht für gut Integrierte

sind erfüllt
• gesicherter Lebensunterhalt
• Deutschkenntnisse
• Nachweis der Identität

Voraussetzungen für 
Bleiberecht für gut Integrierte

sind nicht erfüllt

Vollziehbare 
Ausreisepflicht

Duldung



Bleiberecht für gut Integrierte
Die Details

WAS ÄNDERT SICH? 
• Voraufenthaltsfrist wird kürzer

− Jugendliche (§ 25a AufenthG): nach 3 Jahren Aufenthalt (statt 4)
− VORSICHT: Vorduldungsfrist von einem Jahr für den § 25a AufenthG! 
→ Ausnahme: Übergang direkt aus dem Chancen-Aufenthaltsrecht

− Erwachsene (§ 25b AufenthG): nach 6 Jahren Aufenthalt (statt 8)
oder nach 4 Jahren (bei minderjährigen, ledigen Kindern im Haushalt) (statt 6)

• Altersgrenze für den Titel für Jugendliche wird angehoben
− bis Vollendung des 27. Lebensjahres möglich (statt des 21. Lebensjahres)

WAS BLEIBT WICHTIG? 
• Sicherung des Lebensunterhalts bleibt Grundvoraussetzung

• Duldung light wird nicht auf Voraufenthaltsfrist angerechnet 
→ Ausnahme: Übergang direkt aus dem Chancen-Aufenthaltsrecht

• Identitätsnachweis muss erbracht werden

• Ausreichende Deutschkenntnisse (A2) sind nötig

Antragstellung solange die 
Person noch 26 Jahre alt ist



Chancen-Aufenthalt & Bleiberecht für gut 
Integrierte – Tipps für die Praxis

VOR ANTRAGSTELLUNG

• Prüfen Sie gemeinsam mit der betroffenen Person die Ausweisdokumente (aktuelle 
Duldung, Nachweis Aufenthaltszeit in Deutschland)

• Informieren Sie sich über die Vorgehensweise Ihrer Ausländerbehörde (Terminvergabe, 
benötigte Unterlagen)

• Sind evtl. sogar schon die Voraussetzungen für §25a/b AufenthG erfüllt? („Umweg“ 
über Chancen-Aufenthalt nicht notwendig)

IM CHANCENAUFENTHALT

• Voraussetzungen für §25a/b möglichst schnell erfüllen (z. B. Identität klären / 
Passbeschaffung, Lebensunterhalt sichern, Deutschkenntnisse erwerben)

• Bei Problemen der Erfüllung der Voraussetzungen (z. B. Passbeschaffung) rechtzeitig 
Beratung einholen und Ausländerbehörde informieren

• Rechtzeitig vor Ablauf der 1,5 Jahre den Antrag auf Aufenthaltstitel nach §25a/b stellen

„Der Ausländer ist spätestens bei der 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis auf 
die Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
und [...] § 25a hinzuweisen. Dabei soll 
die Ausländerbehörde auch konkrete 
Handlungspflichten, die in zumutbarer 
Weise zu erfüllen sind, bezeichnen.“
(§ 104c Abs. 4 AufenthG)
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https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2022/12/Infoblatt_Chancen-Aufenthaltsrecht.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2022/12/Infoblatt_Chancen-Aufenthaltsrecht.pdf


#KURZUNDBÜNDIG

Das Berliner Online-Antragsverfahren 

zum § 104 C AufenthG

Voraussetzungen: 

- Allgemeine Antragsvoraussetzungen § 104 C 
AufenthG

+    Erlaubter Hauptwohnsitz in Berlin

+    Emailadresse



#KURZUNDBÜNDIG

Das Berliner Online-Antragsverfahren 

zum § 104 C AufenthG

Ablauf:

1. Antragstellung unter: 
https://service.berlin.de/dienstleistung/349935/

2. Antragsbestätigung wird als PDF per Email verschickt 

3. Antrag wird durch Landesamt für Einwanderung geprüft 
(ggf. lange Wartezeit!)

4. Termin zur persönlichen Vorsprache/Entgegennahme 
wird per Email verschickt

https://service.berlin.de/dienstleistung/349935/
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So geht es weiter:

27.06.23 Ukrainer*innen ausbilden und beschäftigen

26.08.23 Prüfungsvorbereitung für Ausbilder*innen 

19.12.23 Sprachedefizite erkennen und abbauen

event.dihk.de/kurzundbuendig_arrivo



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

g

Zeit für Fragen

28. März 2023

Veranstaltung von ARRIVO & NUiF



Folie

Noch mehr FRAGEN?
Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge ist zu 

erreichen:

am Telefon unter 
030/20308-6550

per Mail unter 
info@unternehmen-

integrieren-fluechtlinge.de

Online unter 
www.nuif.de
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